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PLANVERWALTUNG
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons

Sitzung vom ó. Mäirz 1980

90ã. Baulinien (Genehmigung). Am 6. Februar 1980 er-

suchte der Gemeind.erat Wangen-Brüttisellen um Genehmi-
gung seines Beschlusses vom l-5. Oktober 1979 betreffencl die
Aufhebung und. Anpassung von Baulinien an iler Eichstrasse
III. Kl. Nr. 4 im Bereich der Quartierstrassen A und B.

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungs-
gemäss durchgeführt und rechtskräftig abgeschlossen. Die
technische Ueberprüfung der Vorlage gibt zu keinen Bean-
standungen Anlass.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Wangen-Brüttisellen
vom 15. Oktober 1979 betreffend die Aufhebung und Anpas-
sung von Baulinien an d.er Eichstrasse III. Kl. Nr. 4 im Be-
reich der Quartierstrassen A und B wird gemäss clen einge-
reichten Plänen genehmigt.

II. Der Gemeinderat Wangen-Brüttisellen wird. eingela-
den, die vorstehende Genehmigung öffentlich bekanntzuge-
ben.

III. Mitteilung ân den Gemeinderat Wangen-Brüttisellen,
8307 Brüttisellen (unter Rücksendung eines Baulinienplans
mit Genehmigungsvermerk), sowie an die Direktion cler öf-
fentlichen Bauten.

Ztdlrielr., den 5. März 1980

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
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